
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung
(§§ 4 Abs. 1 und 2, 4a Abs. 3 und 13 Abs. 2 Baugesetzbuch)
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Gemeinde Kiefersfelden

vorhabenbezogener

Fl.Nr. 87/6 Wohnbauprojekt am Pfarrer-Gierl-Weg

31.03.2023

33 BP-2022-52726

Frau Kirchmeir (Fach) Tel: 392-3324 Frau Weber (Recht), Tel.: 392-3315



               
      





      

                 
      

Rosenheim, den 

Bitte ergänzen Sie beim Artenschutz noch folgende Formulierung:
Schächte und alle Vertiefungen mit senkrechten, glatten Wänden, die zu Fallen für
Tiere werden könnten, sind zu vermeiden. Falls nicht vermeidbar, sind Aufstiegshilfen
anzubringen.

Naturschutzfachlicher Inhalt Naturschutzrechtlicher Inhalt

30.03.2023 Kirchmeir Weber



 

 
Wasserwirtschaftsamt 

Rosenheim     

    
 

 
WWA Rosenheim - Königstr. 19 - 83022 Rosenheim 
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Standort 
Königstr. 19 
83022 Rosenheim 

Telefon / Telefax 
+49 8031 305-01 
+49 8031 305-179 

E-Mail / Internet 
poststelle@wwa-ro.bayern.de 
www.wwa-ro.bayern.de 

Gemeinde Kiefersfelden 

Rathausplatz 1 

83088 Kiefersfelden 

 

 

 
Ihre Nachricht Unser Zeichen Bearbeitung Datum 
vom 23.02.2023 4-4622-RO 23-6734/2023 Maximilian Seebeck 15.03.2023 

Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für die Fl.Nr. 87/6 

„Wohnbauprojekt am Pfarrer-Gierl-Weg“ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu oben genannten Vorgang übersenden wir Ihnen nachfolgend die wasserwirtschaft-
liche Stellungnahme. 

Das Landratsamt Rosenheim, SG Wasserrecht: wolfgang.marx@lra-rosenheim.de, 
sowie die Bauabteilung: bauleitplanung@lra-rosenheim.de erhalten diese Stellung-
nahme per E-Mail. 

mailto:wolfgang.marx@lra-rosenheim.de
mailto:bauleitplanung@lra-rosenheim.de
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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung (§ 4 BauGB) 

1. Gemeinde  

 Gemeinde Kiefersfelden 

 ☐ Flächennutzungsplan ☐ mit Landschaftsplan 

 ☐ Bebauungsplan  

 ☐ mit Grünordnungsplan 

 ☒ Satzung über vorhabenbezogenen Bebauungsplan  

  „Wohnbauprojekt am Pfarrer-Gierl-Weg“ 
 ☐ Sonstige Satzung 

 ☒ Frist für die Stellungnahme 31.03.2023 (§ 4a BauGB) 

2. Träger öffentlicher Belange 

 Wasserwirtschaftsamt Rosenheim, Königstraße 19, 83022 Rosenheim 

2.1 ☐ Keine Äußerung 

2.2 ☐ Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 Bau-GB 
auslösen.     

2.3 ☐ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit An-
gabe des Sachstands. 

2.4 

 

Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall 
in der Abwägung nicht überwunden werden können (z.B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsver-

ordnung) 

 ☐ Einwendungen 

 ☐ Rechtsgrundlagen 

 ☐ Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

2.5 ☒ Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. 
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

   
Belastete Auffüllungen 
 
Im überplanten Bereich liegen belastete Auffüllungen vor. 

Wir empfehlen die weiteren Aushubmaßnahmen durch ein fachlich geeignetes Ingenieurbüro oder 
einen Gutachter begleitend überwachen zu lassen. Der Beginn der Begleitung ist dem Landrats-
amt in Rosenheim mitzuteilen. 
Anfallendes Aushubmaterial ist ordnungsgemäß gegen Nachweis schadlos zu verwerten oder zu 
entsorgen. Bei einer Entsorgung sind die entsprechenden Nachweise dem Landratsamt vorzule-

gen. 
Im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Bodenaushub ist bei Hinweisen auf schädliche Bo-
denveränderungen, deren Ausmaß auf eine Grundwassergefährdung deuten, das Landratsamt in 
Rosenheim sowie das Wasserwirtschaftsamt in Rosenheim unverzüglich zu benachrichtigen. 
 

Wir empfehlen zudem folgenden Hinweis in den Plan aufzunehmen: 
 
„Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt werden, 

die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich die zuständige 

Bodenschutzbehörde (Kreisverwaltungsbehörde) zu benachrichtigen (Mitteilungspflichten gem. 

Art. 1, 12 Abs. 2 BayBodSchG).“ 
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Niederschlagswasserbeseitigung 
 

Die Hinweise unter 15.1 des Bebauungsplans sind zu allgemein gehalten und nichtzutreffend hin-
sichtlich der belasteten Auffüllungen. Wir schlagen deshalb folgende Hinweise vor: 
 

„Grundsätzlich ist für eine gezielte Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser eine 

wasserrechtliche Erlaubnis durch die Kreisverwaltungsbehörde erforderlich. 

Hierauf kann verzichtet werden, wenn bei Einleitungen in das Grundwasser (Versickerung) die 

Voraussetzungen der erlaubnisfreien Benutzung im Sinne der NWFreiV (Niederschlagswasser-

freistellungsverordnung) mit TRENGW (Technische Regeln für das zum schadlosen Einleiten von 

gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser) erfüllt sind.  

Hierbei ist das gesammelte Niederschlagswasser soweit es die Untergrundverhältnisse zulassen 

über die belebte Bodenzone zu versickern. Kann eine Flächenversickerung oder das Anlegen von 

Mulden nachweislich nicht verwirklicht werden, ist eine linienförmige Versickerung über Rigolen 

anzustreben. Eine punktuelle Versickerung über Sickerschächte darf nur angewendet werden, 

wenn nachweislich zwingende Gründe, wie z. B. entsprechend ungünstige Untergrundverhält-

nisse, eine der vorgenannten Lösungen ausschließen. 

Es wird allgemein darauf hingewiesen, dass das Durchstoßen grundwasserschützender Deck-

schichten nicht zulässig ist. Die Sohle einer Versickerungsanlage darf im Rahmen der erlaubnis-

freien Versickerung gemäß NWFreiV nicht tiefer als 5,0 m unter Geländeoberkante liegen und 

muss einen Abstand von 1,0 m zum mittleren jährlich höchsten Grundwasserstand (MHGW) auf-

weisen.  

Die Anforderungen der einschlägigen technischen Regeln sind einzuhalten (u.a. DWA-A 138, 

DWA-M 153, DWA-A 117).“ 
 

„Eine Versickerung des Niederschlagswassers über belastete Auffüllungen ist generell nicht zu-

lässig. Gesammeltes Niederschlagswasser muss in verunreinigungsfreien Bereichen außerhalb 

bzw. unterhalb der Auffüllung versickert werden. Alternativ sind Auffüllungen im Bereich von ge-

planten Versickerungsanlagen entsprechend der Sickerwege vollständig bis zum nachweislich 

verunreinigungsfreien, sickerfähigen Horizont auszutauschen und ordnungsgemäß zu entsorgen. 

Der Aushub im Bereich der Sickerwege ist mit versickerungsfähigem Boden zu verfüllen, der 

gleichzeitig über ein gutes Filtrationsvermögen gegenüber eingetragenen Stoffen verfügt sowie 

schadstofffrei und filterstabil gegenüber den angrenzenden Böden ist. Die Filterstabilität des wie-

derverfüllten Bereiches ist gegebenenfalls geotechnisch zu sichern. Hierfür geeignet sind regel-

mäßig Feinsandböden.“ 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. Dr. Roch (ORR) 

 


